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Verordnung ARV 1
über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen
Motorfahrzeugführer und -führerinnen


(Chauffeurverordnung, ARV 1)


Änderung vom 29. Juni 2011


Der Schweizerische Bundesrat,
verordnet:


I


Die Chauffeurverordnung vom 19. Juni 1995 wird wie folgt geändert:
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Art. 3 Abs. 3
3 Die Führer und Führerinnen, die im Ausland immatrikulierte Fahrzeuge in der
Schweiz lenken, müssen nur die Vorschriften der Artikel 5, 7, 8 Absätze 1, 2, 4 und 5
sowie Artikel 9–12, 14–14c und 18 Absatz 1 einhalten.
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Art. 4 Abs. 1 Bst. g


Betrifft nur die französische Version.
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Art. 7 Abs. 2
2 Während der Bereitschaftszeit können keine Arbeitspausen und keine Ruhezeiten
eingelegt werden.


Art. 8 Abs. 3
3 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dürfen nicht länger als 6 Stunden hinterein-
ander ohne Pause arbeiten. Die Arbeit ist durch eine Pause von mindestens 30
Minuten bei einer Gesamtarbeitszeit von 6–9 Stunden und von mindestens 45
Minuten bei einer Gesamtarbeitszeit von mehr als 9 Stunden zu unterbrechen. Die
Pausen können in Pausen von je mindestens 15 Minuten unterteilt werden.
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Art. 13a Abs. 1 Einleitungssatz und 4
1 Für die Kontrolle der Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten werden folgende
Fahrtschreiberkarten ausgestellt:


4 Das Erneuerungsgesuch kann frühestens sechs Monate vor Ablauf der Gültigkeit der
Karten gestellt werden. Geht das Gesuch weniger als 15 Tage vor Ablauf der
Gültigkeit ein, so wird eine neue Karte ausgestellt.
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Art. 13b Abs. 2 Einleitungssatz, 5 und 6
2 Das Gesuch um eine Fahrerkarte ist beim Bundesamt für Strassen einzureichen und
beinhaltet:


5 Hat der Inhaber oder die Inhaberin einer von einem ausländischen Staat erteilten
gültigen Fahrerkarte den Wohnsitz in die Schweiz verlegt, so kann er oder sie beim
Bundesamt für Strassen ein Gesuch um Umtausch der Fahrerkarte stellen. Die aus-
ländische Fahrerkarte muss dem Bundesamt für Strassen abgegeben werden.


6 Fahrerkarten müssen dem Bundesamt für Strassen bei Änderungen nach Artikel 13a
Absatz 3, Beschädigung oder Fehlfunktion zurückgegeben werden. Wird eine ersetz-
te Fahrerkarte wieder aufgefunden, so muss sie innerhalb von 14 Tagen der Behörde
abgegeben werden. Die auf der Karte gespeicherten Daten sind vorgängig zu sichern.


Seite 238
Art. 13d Abs. 2


2 Das Gesuch um eine Unternehmenskarte ist beim Bundesamt für Strassen einzurei-
chen und beinhaltet den Namen, die Adresse und den Sitz des Unternehmens (Ziff. 6,
7 und 10 Anhang FKRV).
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Art. 14 Abs. 1
1 Während der beruflichen Tätigkeit muss der Führer oder die Führerin, solange er
oder sie sich im Fahrzeug oder in dessen Nähe befindet, den Fahrtschreiber ständig in
Betrieb halten und so bedienen, dass die Lenkzeit, die übrige Arbeitszeit, die
Bereitschaftszeit und die Pausen zeitgerecht aufgezeichnet werden. Bei
Mehrfachbesatzung haben sie den Fahrtschreiber so zu bedienen, dass diese Angaben
unterscheidbar für jeden von ihnen vom Gerät aufgezeichnet werden.


ARV 1 STRASSENVERKEHRSRECHT
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Art. 14a Abs. 2 und 3
2 Befindet sich der Führer oder die Führerin nicht in der Nähe des Fahrzeugs und ist
dadurch nicht in der Lage, den Fahrtschreiber zu bedienen, so hat er oder sie laufend
die Angaben über die Arbeits-, Bereitschafts- und Ruhezeiten von Hand oder auf
andere geeignete Weise leserlich auf dem Einlageblatt einzutragen. Die handschrift-
lichen Eintragungen dürfen die Aufzeichnungen des Gerätes nicht beeinträchtigen.


3 Bei einer Betriebsstörung oder bei einem mangelhaften Funktionieren des
Fahrtschreibers hat der Führer oder die Führerin, sofern die entsprechenden Angaben
über die Arbeits-, Lenk-, Bereitschafts- und Ruhezeiten nicht mehr einwandfrei auf-
gezeichnet werden, diese auf dem Einlageblatt oder auf einem besonderen, dem
Einlageblatt beizufügenden Blatt zu vermerken.
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Art. 14b Abs. 3 und 4
3 Befindet sich der Führer oder die Führerin nicht in der Nähe des Fahrzeugs und ist
dadurch nicht in der Lage, den Fahrtschreiber zu bedienen, so hat er oder sie die
Angaben über die Arbeits-, Bereitschafts- und Ruhezeiten vor der Weiterfahrt manuell
in das Gerät einzugeben.


4 Bei einer Betriebsstörung oder bei einem mangelhaften Funktionieren des
Fahrtschreibers hat der Führer oder die Führerin, sofern die entsprechenden Angaben
über die Arbeits-, Lenk-, Bereitschafts- und Ruhezeiten nicht mehr einwandfrei auf-
gezeichnet, ausgedruckt oder heruntergeladen werden, diese auf einem besonderen
Blatt zu vermerken. Das Blatt muss zusätzlich mit den Angaben zur Person (Name,
Vorname, Nummer der Fahrerkarte oder des Führerausweises), der
Kontrollschildnummer des benutzten Fahrzeugs, dem Ort des Beginns und des Endes
der beruflichen Tätigkeit sowie dem Datum und der Unterschrift versehen werden.
Artikel 14c gilt sinngemäss.


Seite 242


Art. 16 Abs. 2
2 Selbstständigerwerbende Führer und Führerinnen halten folgende Angaben in einer
Aufstellung fest:


a. die Tageslenkzeit;


b. die eingelegten täglichen Ruhezeiten und bei deren allfälliger Unterteilung die
Dauer der Teil-Ruhezeiten;


c. die eingelegten wöchentlichen Ruhezeiten und bei deren allfälliger
Reduzierung die Dauer der reduzierten Ruhezeiten.


STRASSENVERKEHRSRECHT ARV 1
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Art. 21 Abs. 1
1 Wer die Bestimmungen über die Arbeitszeit, Lenkzeit, Bereitschaftszeit, Pausen und
Ruhezeiten (Art. 5–11) verletzt, wird mit Busse bestraft.
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Art. 23 Abs. 1
1 Die Kantone vollziehen diese Verordnung und bezeichnen die für den Vollzug
zuständigen Behörden sowie die für die Erteilung, den Entzug und die
Ungültigerklärung der Kontrollkarten zuständigen Stellen.
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Art. 24 Abs. 5
5 Das Bundesamt für Strassen ist zuständig für die Erteilung, den Entzug und die
Ungültigkeitserklärung der Fahrer- und Unternehmenskarten. 


II


Diese Änderung tritt am 1. Oktober 2011 in Kraft.


ARV 1 STRASSENVERKEHRSRECHT
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Verordnung ARV 2
über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen
Führer von leichten Personentransportfahrzeugen
und schweren Personenwagen


Änderung vom 29. Juni 2011


Der Schweizerische Bundesrat,
verordnet:


I


Die Verordnung vom 6. Mai 1981 über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen
Führer von leichten Personentransportfahrzeugen und schweren Personenwagen wird
wie folgt geändert:


Ersatz eines Ausdrucks:


Im ganzen Erlass wird der Ausdruck «Bundesamt» durch «ASTRA» ersetzt.
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Art. 1 Abs. 2
2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Arbeitsgesetzes vom 13. März 1964,
insbesondere die Bestimmungen über die Kompensation der Nachtarbeit.


Art. 2 Abs. 1 Bst. d und f sowie Abs. 2 Bst. h
1 In dieser Verordnung werden folgende Abkürzungen verwendet:


d. SKV für die Verordnung vom 28. März 2007 über die Kontrolle des
Strassenverkehrs (Strassenverkehrskontrollverordnung);


f. ASTRA für das Bundesamt für Strassen.


2 In dieser Verordnung werden folgenden Begriffe verwendet:


h. als Vollzugsbehörde gilt die Behörde, die nach kantonalem Recht für die
Kontrolle auf der Strasse und in den Betrieben zuständig ist (Art. 31 Abs. 1).
Für die Kontrollaufgaben der Zollorgane gilt Artikel 4 SKV.
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Art. 16 Abs. 6bis


6bis Ist das Fahrzeug mit einem Fahrtschreiber nach Artikel 100 Absatz 1 VTS oder
einem vom Bundesamt als gleichwertig anerkannten Fahrtschreiber (Art. 222 Abs. 9
Bst. c VTS) ausgerüstet, so gelten anstelle von Artikel 15 Absätze 1 und 3 sowie
Artikel 16 die Bedienungsvorschriften der Artikel 14–14d ARV1. In diesem Fall gel
en ausserdem die Regeln für die Benutzung des Arbeitsbuches nach Artikel 15 ARV
1.
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Art. 21 Abs. 5
5 Spätestens am Ende des Monats muss die Aufstellung nach den Absätzen 1 und 3
für den vorletzten Monat vollständig sein. Für im Ausland tätige Führer ist die
Aufstellung zu erstellen, sobald sie in die Schweiz zurückgekehrt sind.


II


1 Diese Änderung tritt unter Vorbehalt von Artikel 1 Absatz 2 am 1. Oktober 2011 in
Kraft.


2 Artikel 1 Absatz 2 tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.


ARV 2 STRASSENVERKEHRSRECHT
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Verordnung FABER
über das Fahrberechtigungsregister


Änderung vom 29. Juni 2011


Der Schweizerische Bundesrat,
verordnet:


I


Die Verordnung vom 23. August 2000 über das Fahrberechtigungsregister wird wie
folgt geändert:


Ersatz eines Ausdrucks:


Im ganzen Erlass wird der Ausdruck «Bundesamt» durch «ASTRA» ersetzt.
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Art. 3 Bst. b Ziff. 13–15 sowie Bst. e Ziff. 9 und 10


Im FABER werden folgende Daten erfasst:


b. Personenstammdaten:
13. Datum der letzten medizinischen Kontrolluntersuchung,
14. Datum der nächsten medizinischen Kontrolluntersuchung,
15. Intervall der medizinischen Kontrolluntersuchung;


e. Ausweisdaten:
9. aufgehoben
10. aufgehoben
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Art. 5a Abs. 3
3 Die zuständigen Behörden dürfen für folgende Aufgaben Daten aus dem FABER
übernehmen, Daten abgleichen oder sich auf Daten aus dem FABER beziehen, soweit
es zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben notwendig ist:


a. die Erteilung des Führerausweises nach Artikel 11 Verkehrszulassungsverord-
nung vom 27. Oktober 1976;


b. die Erteilung des Fähigkeitsausweises nach Artikel 9 Absatz 3 der Chauffeur-
zulassungsverordnung vom 15. Juni 2007;


c. die Erteilung der Gefahrengutbescheinigung nach der Verordnung vom 
29. November 2002 über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse;
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d. die Erteilung des Fahrlehrerausweises nach der Fahrlehrerverordnung vom
28. September 2007;


e. die Überprüfung der obligatorischen Weiterbildung im Rahmen der Zwei-pha-
senausbildung für Neulenker gemäss Titel 12b der Verkehrszulassungs-
verordnung vom 27. Oktober 1976;


f. die Überprüfung der Aus- und obligatorischen Weiterbildung der Fahrleh-
rerinnen und Fahrlehrer gemäss Artikel 22 der Fahrlehrerverordnung vom 28.
September 2007.


II


Diese Änderung tritt am 1. Oktober 2011 in Kraft.


FABER STRASSENVERKEHRSRECHT
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Verordnung FKRV
über das Fahrtschreiberkartenregister


Änderung vom 29. Juni 2011


Der Schweizerische Bundesrat,
verordnet:


I


Die Verordnung vom 29. März 2006 über das Fahrtschreiberkartenregister wird wie
folgt geändert:


Ersatz eines Ausdrucks:


Im ganzen Erlass wird der Ausdruck «Bundesamt» durch «ASTRA» ersetzt.
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Art. 2 Abs. 3


Aufgehoben


Art. 3 Abs. 1 und 2
1 Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) ist zuständig für:


a. die Führung des FKR in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen
Zollverwaltung (EZV);


b. die Generierung der Schlüsselpaare für den Fahrtschreiber und die
Fahrtschreiberkarten; c. die Überwachung des Sicherheitssystems nach den in
der Verordnung (EG) Nr. 2135/98;


d. die Prüfung, Erfassung und Mutation der Daten der Fahrer- und Unternehmens-
karten (Ziff. 1, 2, 6, 7 und 10 Anhang);


e. die Bestätigung der von in- und ausländischen Behörden im automatisierten
Verfahren übermittelten Statusinformationen.


2 Die eidgenössischen und kantonalen Behörden sind zuständig für die Prüfung,
Erfassung und Mutation der Daten für Kontrollkarten (Ziff. 8, 9 und 10 Anhang).
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II


Der Anhang wird wie folgt geändert:


Ziff. 113, 213, 612, 713 sowie Ziff. 10
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113 Ausstellungsbehörde (ASTRA)


213 Ausstellungsbehörde (ASTRA)


612 Ausstellungsbehörde (ASTRA)


713 Ausstellungsbehörde (ASTRA)


Seite 275
10 Daten zum Kartengesuch


1011 Emailadresse des Gesuchstellers


1012 Telefonnummer des Gesuchstellers


1013 Faxnummer des Gesuchstellers


III


Diese Änderung tritt am 1. Oktober 2011 in Kraft.


FKRV STRASSENVERKEHRSRECHT
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Verordnung GebV-ASTRA
über die Gebühren des 
Bundesamtes für Strassen


(Gebührenverordnung ASTRA, GebV-ASTRA)


Änderung vom 29. Juni 2011


Der Schweizerische Bundesrat,
verordnet:


I


Die Verordnung vom 7. November 2007 über die Gebühren des Bundesamtes für
Strassen wird wie folgt geändert:
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Anhang Ziff. 4


Gebühren für besondere Dienstleistungen und Bewilligungen


Franken


4 Herausgabe von Fahrtschreiberkarten


4.1 Fahrerkarte, Online-Bestellung 70


4.11 Fahrerkarte, Papiergesuch 85


4.2 Werkstattkarte, Online-Bestellung 70


4.3 Unternehmenskarte, Online-Bestellung 70


4.31 Unternehmenskarte, Papiergesuch 85


4.4 Kontrollkarte, Online-Bestellung 45


4.5 Ersatzkarten: Der Preis bemisst sich nach der Restgültigkeit


II


Diese Änderung tritt am 1. Oktober 2011 in Kraft.
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Verordnung SKV
über die Kontrolle des Strassenverkehrs


(Strassenverkehrskontrollverordnung, SKV)


Änderung vom 11. Mai 2011


Der Schweizerische Bundesrat
verordnet:


I


Die Strassenverkehrskontrollverordnung vom 28. März 2007 wird wie folgt geändert:
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Art. 9 Abs. 1 Einleitungssatz sowie Bst. i, 1bis und 4


1 Nach Möglichkeit sind bei den Kontrollen technische Hilfsmittel einzusetzen, ins-
besondere bei der Kontrolle:


i. der Atem-Alkoholkonzentration.


1bis Für technische Hilfsmittel, die Messzwecken dienen, gelten die
Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 und die entsprechenden
Ausführungsvorschriften des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements.


4 Zur Erprobung neuer technischer Hilfsmittel kann das ASTRA gestützt auf einen
Prüfbericht des Bundesamtes für Metrologie eine befristete Betriebsbewilligung ertei-
len und die technisch bedingten Sicherheitsabzüge festlegen.
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Art. 11 Abs. 2 und 3


2 Atem-Alkoholproben sind mit Geräten durchzuführen, die die gemessene Atem-
Alkoholkonzentration (mg/l) mit einem Faktor von 2000 l/kg in den
Blutalkoholgehalt (g/kg) umrechnen.


3 Das ASTRA regelt die Handhabung der Geräte zur Durchführung von Atem-
Alkoholproben.


II


Diese Änderung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.
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Verordnung VZV
über die Zulassung von Personen 
und Fahrzeugen zum Strassenverkehr


(Verkehrszulassungsverordnung, VZV)


Änderung vom 17. Mai 2011


Berichtigung


Änderung vom 26. September 2003 (AS 2003 3719; SR 741.51)


Betrifft nur den italienischen Text.
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Strassenverkehrsgesetz SVG


Änderung vom 17. Dezember 2010


Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
beschliesst:


I


Das Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 wird wie folgt geändert:
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Art. 95 Fahren ohne Berechtigung


1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:


a. ohne den erforderlichen Führerausweis ein Motorfahrzeug führt;


b. ein Motorfahrzeug führt, obwohl ihm der Lernfahr- oder Führerausweis ver-
weigert, entzogen oder aberkannt wurde;


c. ein Motorfahrzeug führt, obwohl der Führerausweis auf Probe verfallen ist;


d. ohne Lernfahrausweis oder ohne die vorgeschriebene Begleitung Lernfahrten
ausführt;


e. ein Motorfahrzeug einem Führer überlässt, von dem er weiss oder bei pflicht-
gemässer Aufmerksamkeit wissen kann, dass er den erforderlichen Ausweis
nicht hat.


2 Mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen wird bestraft, wer ein Motorfahrzeug führt,
obwohl die Gültigkeitsdauer des Führerausweises auf Probe abgelaufen ist.


3 Mit Busse wird bestraft, wer:


a. die mit dem Führerausweis im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder
Auflagen missachtet;


b. bei einer Lernfahrt die Aufgabe des Begleiters übernimmt, ohne die
Voraussetzungen zu erfüllen;


c. ohne Fahrlehrerausweis berufsmässig Fahrunterricht erteilt.







4 Mit Busse wird bestraft, wer:


a. ein Fahrrad führt, obwohl ihm das Radfahren untersagt wurde;


b. in Fuhrwerk führt, obwohl ihm das Führen eines Tierfuhrwerksuntersagt 


Das Gesetz wird auf den 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt.


SVG STRASSENVERKEHRSRECHT
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